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trat. Mit dem Ausscheiden S.s aus dem kurköln.
Territorium verlor der Ort seine Residenzfunk-
tion für den Ebf. Da die Ebf.e den Verlust nicht
verschmerzen konnten, versuchten sie, die
Stadt zurückzuerobern, wenngleich ohne Er-
folg. An die Stelle S.s war schon vor 1444 †
Arnsberg getreten.

† B.2. Köln, Ebf.e von

L. Isenberg, Gabriele: Soest und die Kölner Erz-

bischöfe aus archäologischer Sicht, in: Soester Zeitschrift

104 (1992) S. 4–15. – Soest. Geschichte der Stadt, Bd. 2:

Die Welt der Bürger, Politik, Gesellschaft und Kultur im

spätmittelalterlichen Soest, hg. von Heinz-Dieter Hei-

mann und Wilfried Ehbrecht, Soest 1996 – Soest.

Stadt – Territorium – Reich. Festschrift zum 100jährigen

Bestehen des Vereins für Geschichte und Heimatpflege

Soest mit Beiträgen zur Stadt-, Landes- und Hansege-

schichte, hg. von Gerhard Köhn, Soest 1981 (Soester

Zeitschrift, 92/93; Soester Beiträge, 41).

Klaus Militzer

SPANDAU [C.2.]

I. Spandow (1197); Spandowe (1232); Spandau
(1502).

Die älteste Befestigung eines S.er Burgwalls,
eine relativ kleine Anlage von ca. 30 m Durch-
messer am Westufer der Havel gegenüber dem
südl. Mündungsarm der Spree, wird in das 8. Jh.
dat. Auf die von Anfang an bedeutende Rolle des
S.er Burgwalls nicht nur zur Sicherung des Ha-
velübergangs der südl. der Spree verlaufenden
Fernhandelsstraße † Magdeburg- † Branden-
burg-Köpenick-† Lebus-Posen, sondern auch
als Einfallstor in das liutiz.-slaw. Havelland
weist die Zerstörung der ersten bzw. vierten
Burg durch Brand hin. Insgesamt konnten auf
der Burgwallinsel sieben zeitl. aufeinanderfol-
gende Burgen nachgewiesen werden, von denen
die letzte bereits der frühaskan. Zeit zugerech-
net wird.

Nach dem Erwerb des Havellandes und der
Zauche durch Albrecht den Bären wurde die as-
kan. Burg den milit., verkehrstechnischen, po-
lit. und wirtschaftl. Erfordernissen entspr., je-
doch vermutl. bereits im letzten Viertel des
12. Jh.s in einen von Havel und Spree nördl. ge-
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bildeten Winkel verlegt, von dem aus ebenfalls
ein Havelübergang sowie die nun nördl. der
Spree, auf askan. Gebiet verlaufende Straße
über das zu dieser Zeit im Entstehen begriffene
† Berlin kontrolliert werden konnte. Für die er-
sten vier askan. Mgf.en läßt sich im grenznahen
S. kein Aufenthalt nachweisen. Als Sitz eines
Vogtes und damit mgfl. Landesverwaltung ist
die S.er Burg erstmals 1197 bezeugt (Everardus
advocatus in Spandowe); der zweite namentl. be-
kannte Vogt wird im Sachsenspiegel als Reichs-
schöffe gen. Für das Itinerar der Mgf.en wurde
S. von größerer Bedeutung, als unter Johann I.
und Otto III. (1220–66/67) eine merkl. Intensi-
vierung der Ostkolonisation einsetzte. S. erhielt
durch die Ausdehnung des märk. Territoriums
nach O eine Mittelpunktsfunktion, was eine
Schwerpunktverlagerung mgfl. Aufenthalte von
Brandenburg nach S. nach sich zog, zumal die
Mgf.en die alleinigen Herren S.s, nicht aber
Brandenburgs waren. 1229 fanden die Mgf.en
nach einer verlorenen Schlacht gegen den Ebf.
von † Magdeburg bei Plaue, südwestl. von
† Brandenburg, Schutz in der Burg S. Für den
Charakter der Burg S. als bedeutendes Verwal-
tungszentrum sprechen außer zahlr. Nennun-
gen als Ausstellungsort von Urk.n der 1235 oder
1236 hier geschlossene Vertrag zw. Hzg. Bar-
nim von Pommern und den Templern über die
Kolonisation im Gebiet des Hzg.s, die 1248 in S.
ausgestellte Gründungsurk. Mgf. Johanns I. für
Neubrandenburg, eine entspr. Urk. für Frank-
furt (Oder) von 1253 sowie die Nennung eines
Schenken und eines Vogtes von S. für das Jahr
1258. Bei der Landesteilung von 1258/60 fielen
Burg und Stadt S. an Mgf. Otto III.; S. hob sich
von nun an bis zum Aussterben der otton. Linie
1317 als deren mgfl. Aufenthaltsort deutl. her-
vor. Die Bedeutung S.s als landesherrl. Res.
wird außer dem Itinerar dokumentiert durch die
1279 hier erfolgte Verlobung der Tochter Mgf.
Ottos V., Beatrix, mit Hzg. Bolko I. von
Schweidnitz-Jauer. Von Mgf. Hermann (1298–
1308) wurden allein 22 Urk.n in S. ausgestellt,
wobei der nächstfolgende Aufenthaltsort, Ar-
neburg, nur 7 Belege aufweist. Nach dessen Tod
(1308) wurde sein Sohn Johann in die Burg S.
gebracht; Mgf. Woldemar sicherte sich die
Funktion als Vormund Johanns V. durch Ein-
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dringen in die Burg. Nachdem Johann V. 1314
mündig geworden war, urkundete er v. a. von S.
aus und ist am 24. März 1317 hier auch verstor-
ben. Woldemar ist als Alleinherrscher der Mark
von 1317 bis 1319 am häufigsten in S. nachzu-
weisen, das mit 27 Belegen vor † Tangermünde
(20) und allen weiteren Orten liegt. Daraus
deutl. wird, daß S.s Mittelpunktsfunktion nicht
nur auf einen Landesteil beschränkt war, son-
dern für die gesamte Mark Brandenburg galt,
auch wenn sich allmähl. die Vermutung auf-
drängt, daß die aufstrebende Stadt † Berlin in
Verbindung mit der mgfl. Burg S. gesehen und
die auf sie entfallenden Aufenthaltsbelege der
Mgf.en – wie im Falle von † Stendal/† Tanger-
münde – als gewissermaßen zusammengehörig
betrachtet werden sollten.

Die Beteiligung von S.er Vögten an Berliner
Vorgängen (1285, 1288) blieb in der ersten Hälf-
te des 14. Jh.s die Regel. Urk.n aus den Jahren
1342 und 1346 zeigen das Bestehen einer Vog-
teiverbindung S. (als Mittelpunkt), † Berlin,
Nauen, Rathenow und † Cölln mit dem Teltow
an. Der Wittelsbacher Mgf. Ludwig aber ver-
pfändete die Vogteien, die zuvor der Ritter Ni-
kolaus Falke von der Liesnitz besessen hatte,
dem Berliner Münzmeister Thilo Brügge. Als
der Mgf. am 8. Sept. 1356 dem Juden Fritzel das
Amt der Turmwacht verlieh, testierte Thilo
Brügge noch einmal als Vogt von S., 1361 als
Vogt von Berlin. Die märk. Landesherren sind
trotz des Pfalzkomplexes in der Berliner Klo-
sterstraße im 14. Jh. und auch in der frühen Ho-
henzollernzeit bei Aufenthalten in dieser Regi-
on relativ häufig in S. zu finden, in der einzigen
mgfl. Burg neben † Tangermünde, die zu kei-
ner Zeit verpfändet war. Dem unter dem Luxem-
burger † Karl IV. angelegten Landbuch der
Mark Brandenburg von 1375 nach gehörte die
mgfl. Mühle in S. nicht zur Burg S., sondern war
der Mühle in † Berlin angegliedert. Die Aufzäh-
lung der Einzeltitel (Zollerhebungen, Gewässer,
eine Heide im Barnim, eine Heide im Teltow,
Wiesen, eine Tonne Honig sowie Hebungen
bzw. Dienste aus einer Anzahl von vornehml.
havelländ. Siedlungen: Kietzen und Dörfern)
läßt aber erkennen, daß die Burg S. die übrigen
havelländ. Burgen an Einkünften übertroffen
hat.
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Unter den Hohenzollern wurde die Burg
S. 1420 an die von Sparre als Lehn gegeben, je-
doch bald wieder eingelöst. 1433 wurde die Ver-
waltung der Burg dem mgfl. Küchenmeister Ul-
rich Zeuschel übertragen; 1441 wurden ihm
zwei ehemalige Burglehen verpfändet, zu denen
u. a. drei Gebäude auf der Burg, darunter der
Bergfried, gehörten. Nach Vollendung des 1443
begonnenen Schloßbaues in † (Berlin-)Cölln
hielten sich die Kfs.en und Mgf.en aus dem
Hause Hohenzollern nur noch selten in der
Burg S. auf, die fortan wiederholt zum Witwen-
sitz für alle Kfs.innen bestimmt wurde. Zwei
Mandate des Hofrichters Peter von der Gröben
aus der Zeit des »Berliner Unwillens« belegen
für die Zeit der Auseinandersetzungen mit †
Berlin-Cölln die Anwesenheit von Kfs. und Hof
in S., jedoch nicht eine feste Lokalisierung der
Institution des obersten Hofgerichtes an diesem
Ort. Vom Ende des 15. Jh.s an diente die Burg S.
als eines von in Havelland und Zauche insge-
samt fünf landesherrl. Ämtern. Von 1559/60 an
wurde die Burg zur bastionären Festungsanlage
ausgebaut. – D, Berlin, Kr. Berlin.

II. Schon auf Grund der wirtschaftsgeo-
graph. Bedeutung der Wasserwege in slaw. Zeit
zeichnete sich die Lage S.s als bes. günstig aus.
Hinzu kommt, daß sich diese Stelle von Natur
aus auch als Übergang der in west-östl. Rich-
tung verlaufenden Fernhandelsstraße, die von
† Magdeburg nach Gnesen bzw. nach Pom-
mern und Preußen verlief, über die Havel anbot,
da der Fluß hier in weitem Umkreis die gering-
ste Breite hatte. In unmittelbarer Nähe dazu bil-
deten sich also drei geogr. nahe beieinander lie-
gende Komplexe heraus: die S.er Altstadt auf
zwei durch eine Rinne getrennten Talsandin-
seln im Berliner Urstromtal unmittelbar westl.
der Havel gegenüber dem nördl. Mündungsarm
des Binnendeltas der Spree; etwa ein bis zwei
Kilometer südl. des Altstadtkerns auf einer von
zwei Havelarmen gebildeten Insel der slaw.
Burgwall; die askan. Burg auf dem östl. Havel-
ufer nördl. der Spreemündung. Schon die große
spätslaw. S.er Burg wird ein dicht besiedeltes
Herrschaftszentrum gewesen sein und ihre Vor-
burgsiedlung nichtagrar. Züge besessen haben,
die die Bezeichnung »Frühstadt« nahelegen.
Offenbar in Abhängigkeit von der neuen askan.
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Burg befand sich der auf dem ihr gegenüberlie-
genden Havelufer befindl. Kietz, heute »Beh-
nitz« gen., eine slaw. Siedlung im Bereich der
nördl. Altstadt, die wahrscheinl. von der Stelle
der dt. Burg bei deren Errichtung dorthin ver-
legt worden ist.

Mit den Anfängen einer städt. Siedlung wird
seit Ende des 12. Jh.s gerechnet Gleichzeitig mit
der ersten Nennung eines Vogtes (1197) wird
auch der Ort S. erwähnt. Am 7. März 1232 er-
hielt dieser, fortan stets als civitas bezeichnete
Ort von den Mgf.en Johann I. und Otto III. ne-
ben der Erlaubnis, einen Kanal zu bauen, die
Zollfreiheit in der Mark, entspr. den Städten †
Stendal und† Brandenburg, den Zoll von Markt
und Kaufhaus in S. selbst sowie das Branden-
burger Stadtrecht. In einer Urk. derselben
Mgf.en vom 29. Juli 1240 wurde den Bürgern
von S., vermutl. nach einer Brandkatastrophe,
die Gewährung von Freijahren, Ausdehnung
des Stadtgebietes auf den Behnitz und die Über-
tragung des brandenburg. (Magdeburger)
Rechts versprochen (was auf eine de jure
Neugründung der Stadt schließen läßt). Schöf-
fen und Rat sind zuerst für 1282 belegt. Mgf.
Woldemar erteilte 1309 Rat und Bürgerschaft
(consulibus universisque civibus) die Erlaubnis, alle
drei Jahre neue Schöffen zu wählen; er bestätig-
te 1317 S.s städt. Rechte und Besitzungen und
sicherte den ausschließl. Gerichtsstand der
Bürger vor dem Stadtschulzen zu. V. a. im 14. Jh.
gehörte S. mehreren Städtebünden mit dem Ziel
der Landfriedenswahrung an, so 1321 einem
Bund der größeren mittelmärk. und niederlau-
sitz. Städte, 1390 bis 1394 der mittelmärk. Städ-
te. 1488 bestimmte Kfs. Johann Cicero, daß
Bürgermeister, Rat und Ausschuß von 16 Mit-
gliedern der Viergewerke (Tuchmacher, Bäcker,
Fleischer, Schuster) »Bürgersprache« halten
sollten. Schon 1305 waren S., Templin, Salz-
wedel und Sandau in einem Vertrag zw. den
Mgf.en Otto IV., Johann IV., Hermann und Wol-
demar einerseits und den Herren von Werle, †
Mecklenburg und † Rostock andererseits über
gegenseitige milit. Hilfe für ein Einlager der
Mgf.en und ihrer Bürgen im Falle eines Ver-
tragsbruches vorgesehen worden. Daß als Aus-
stellungsort landesherrl. Urk.n nicht nur die
Burg in Frage kam, sondern auch die Stadt S.,
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zeigt eine solche Mgf. Hermanns von 1307 (Desse
brieff ys gegewen yn vnser Stadt Spandow, CDB I, XI,
2), wie auch Mgf. Woldemars von 1315 (Geben yn
vnser stat Spandow, CDB I, XI, 3). In der Stadt be-
fanden sich mehrere adlige Burglehen, von de-
nen der Landesherr 1427/28 zwei zurückkaufte.
Eine wohl schon im 13. Jh. vorhandene landes-
herrl. Münzprägestätte ist für 1319 belegt, deren
Ankauf dem Rat erst 1548 gelang. Auch wurde
1548 das erbl. Schultheißenamt als Vorsitz des
mit sieben Schöffen besetzten Gerichtes im
Weichbild der Stadt an diese verkauft, wenn-
gleich es noch bis 1631 durch einen kfsl. Be-
auftragen verwaltet und anschl. gegen Pacht-
zins an den Rat gegeben wurde.

Die älteste Befestigung der Stadt hatte aus
Wall mit Graben und Palisaden bestanden; 1319
war mit dem Bau einer nach W halbkreisförmig
und parallel zur Havel verlaufenden Stadtmauer
begonnen worden, weshalb der Mgf. der Stadt
einen Teil der Steuern erlassen hatte. Die Ein-
teilung der Wehrpflicht in vier nach den Toren
benannte Quartiere ist seit 1478 nachweisbar,
doch wohl schon im 14. Jh. erfolgt. In den Jah-
ren 1522 bis 1538 wurde die Stadtbefestigung
durch einen zweiten Graben mit Vorwerken ver-
stärkt. Die schon 1437 erwähnte Schützengilde
erhielt 1557 eine landesherrl. Ordnung. In der
zweiten Hälfte des 16. Jh.s wurde die Stadtbe-
festigung durch Gf. Lynar außerhalb des alten,
bestehenbleibenden Mauerrings, der die Alt-
stadt und den von ihr durch einen Flutgraben
getrennten Behnitz umschloß, zu einer moder-
nen Festung mit Bastionen umgebaut. Zu die-
sem Zweck war 1560 das zum Schloß gehörige
Fischerdorf Damm abgerissen und südl. der
Spreemündung wieder angelegt worden, eben-
so der vor der Stadt liegende, zum Schloß ge-
hörige Fischerkietz, der am Südufer der Havel
vor dem Potsdamer Tor wieder aufgebaut wur-
de. Am Mühlentor ließ Gf. Lynar 1578 eine Pul-
vermühle anlegen und 1581 auf 13 Bürgerstellen
ein Stadtschloß errichten.

Obwohl die Stadt den Charakter einer Fe-
stungs- und Garnisonstadt bekam, konnte der
Rat die patriz. Stadtregierung ebenso wie die
Stellung S.s als kurmärk. Immediatstadt auf-
rechterhalten. Seit dem 16. Jh. wiederholt fest-
stellbare Versuche der Amtshauptleute und spä-
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ter auch der Festungskommandanten, die Stadt
amtsässig (mediat) zu machen, sind geschei-
tert. Am 1. Nov. 1539 empfing Kfs. Joachim II.
in der Nikolaikirche zu S. zum ersten Mal das
heilige Abendmahl in beiderlei Gestalt und be-
kannte sich dadurch öffentl. zur evangel. Lehre.
Er faßte den Entschluß, die Burg S. zur Festung
auszubauen; der Landtag bewilligte 1559 das
zum Bau notwendige Geld: Die Städte zahlten
jährl. 20 000 fl., die anderen Stände 14 000 fl.

III. Auf der Havelinsel, deren Aussehen
heute die bastionäre Festungsanlage der zwei-
ten Hälfte des 16. Jh.s bestimmt, ist das älteste
erhaltene Gebäude ein kreisrunder Bergfried
(sog. Juliusturm – mit Zinnenkranz; 12,60 m
Durchmesser, 30,73 m Höhe), wohl aus der er-
sten Hälfte oder Mitte des 13. Jh.s. Der Palas,
dicht neben dem Juliusturm, dessen Gelände
schon 1197 als Sitz des Vogtes erwähnt wird,
stammt vermutl. aus der Mitte des 14. Jh.s (vgl.
verbaute jüd. Grabsteine von 1244 und 1347).
Dieser mehrgeschossige, unterkellerte Bau
(28,10 × 14,65 m) im got. Stil besitzt einen
Treppenturm an der Nordseite, drei schlanke
got. Doppelfenster an der Südwand sowie zwei
Türen im westl. Giebel – eine als Aborterker,
eine für den Übergang zum Turm. Im Erdge-
schoß beherbergte der Palas den Fest- und
Empfangssaal, im Obergeschoß die Wohnräu-
me. Von der einstigen Befestigung aus Mauer
und Wassergraben zeugen Mauerreste von ei-
nem massiven Torturm mit Zugbrücke, der um
1441 beschrieben wird. Von Burgkapelle (1317
erstmals erwähnt) und Brauhaus (1441 gen.) ist
die Lage dagegen unbekannt. 1521–23 ließ Kfs.
Joachim I. als Witwensitz für die Kfs.in Elisa-
beth ein neues Schloß (sog. gelbes Schloß) im
Nordbereich der Insel errichten, das jedoch
1560 wieder abgerissen wurde. Kfs. Joachim II.
hatte den Entschluß gefaßt, die Burg nach
norditalien. Muster in eine Festung zu verwan-
deln. Der schlammige Baugrund machte ein
Pfahlrost aus hunderten von imprägnierten Ei-
chenpfählen notwendig. Unter Verwendung
von Resten der ma. Burg (Juliusturm, Palas) be-
gannen nach den Plänen des Venezianers Fran-
cesco Chiaramella da Gandino die Bauarbeiten –
zunächst unter Leitung von Christoph Römer
und (1558/62/67/68) bis 1576/78 wohl unter da
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Gandino selbst. Bis um 1580/94 vollendete der
Italiener Rochus Guerini Gf. zu Lynar nach sei-
nem Neuentwurf die barocke Gesamtanlage.
Das Mauerwerk der nahezu quadratischen, von
Eckbastionen auf spitzwinkligem Grundriss
eingefassten sog. Zitadelle ist mit rotem Back-
stein verblendet; die Kanten der Bastion sind
farbl. dunkler abgesetzt. Der Zugang erfolgte
durch das – durch eine Treppe auch direkt mit
dem Palas verbundene – Tor- bzw. Komman-
dantenhaus (1563 vollendet) zw. den beiden
Südbastionen. Die Anlage ist in dieser Form
weitestgehend erhalten.

† A. Hohenzollern † B.2. Brandenburg

Q. CDB. – Chronica Marchionum Brandenburgensi-

um, hg. und erl. von Georg Sello, in: Forschungen zur

Brandenburgischen und Preußischen Geschichte 1 (1888)

S. 111–180. – Chronica principum Saxoniae, MGH SS

XXV, S. 478. – Gesta archiepiscoporum Magdeburgensi-

um, MGH SS XIV, S. 421. – Landbuch der Mark Branden-

burg, 1856. – Landbuch Brandenburg, 1940.

L. Ahrens 1990b. – Biller, Thomas: Der »Lynar-

plan« und die Entstehung der Zitadelle Spandau im 16.

Jahrhundert, Berlin 1981, S. 7–102 (Historische Grundris-

se, Pläne und Ansichten von Spandau, Beiheft zu Blatt 3:

Zitadelle Spandau, »Lynarplan«, 1578). – Bohm, Eber-

hard: Spandau in slawischer Zeit, in: Slawenburg, 1983,

S. 11–55. – Escher, Felix: Spandau im Schatten der Fe-

stung, in: Slawenburg, 1983, S. 154–209. – Fey 1981. –

Gehrke, Wolfgang: Vorläufige Grabungsergebnisse im

Palas der Spandauer Zitadelle und einige Bemerkungen

zum hochmittelalterlichen Handwerk im Spandauer

Raum, in: Ausgrabungen in Berlin 2/1971 (1972) S. 111–

130. – Gehrke, Wolfgang: Siedlung und Burg auf dem

Gelände der Spandauer Zitadelle vor der Renaissancefe-

stung. Auswertung der bisherigen Grabungen, in: Aus-

grabungen in Berlin 5/1978 (1980) S. 83–136. – Jahn,

Gunther (Bearb.): Die Bauwerke und Kunstdenkmäler

von Berlin, Stadt und Bezirk Spandau, Berlin 1971. –

Kuntzemueller, Otto: Urkundliche Geschichte der

Stadt und Festung Spandau von der Entstehung der Stadt

bis zur Gegenwart, 2 Bde., Spandau 1881. ND Berlin-

Spandau 1928/29. ND zwei Bde. in einem Band, Berlin

1978. – Ludewig, Albert: Die Spandauer Zitadelle, Ber-

lin 1965. – Müller, von Adriaan: Archäologische For-

schungen zur mittelalterlichen Geschichte Spandaus, in:

Brandenburgische Jahrhunderte. Festgabe für Johannes

Schultze zum 90. Geburtstag, hg. von Gerd Heinrich
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und Werner Vogel, Berlin 1971, S. 1–16. – Müller,

Adriaan von/Müller-Muci, Klara von: Die Ausgrabun-

gen auf dem Burgwall in Berlin-Spandau, Tl. 1–3, Berlin

1983–89. – Podehl 1975. – Ribbe, Wolfgang: Spandau,

Berlin 1991 (Geschichte der Berliner Verwaltungsbezirke,

6). – Schich, Winfried: Die Entstehung der mittelalter-

lichen Stadt Spandau, in: Slawenburg, 1983, S. 55–95.

Dagmar Böcker, Heidelore Böcker

SPEYER [C.3.]

I. Spira (6. Jh.), Spire (13. Jh.), Speir bzw. Speier
(16. Jh.) – Stadt (civitas) – bis Ende 13. Jh. Hoch-
stift S.; Bf.e von S.; seit 1294/1302 freie Stadt –
Schloß (Pfalz), bis ins ausgehende 13. Jh. Haupt-
res., dann Nebenres. – D, Rheinland-Pfalz,
Reg.bez. Rheinhessen-Pfalz, Kr. S.

II. S. liegt auf einem hochwassersicheren,
weit ins Tiefgestade des Rheins vorragenden
Niederterrassensporn (99–102 m ü.d.M.). Der
Trichter des zu Füßen der Niederterrasse mün-
denden Speyerbachs diente der Stadt von alters
her als Hafen (Stapel). Während des MA war S.
durch vier, zeitw. fünf Fähren mit der rechten
Seite des Rheins verbunden; deren wichtigste
war die bei Rheinhausen, auf der der Fernverkehr
aus den Niederlanden in den S und seit dem
16. Jh. die Thurn und Taxis’sche Post passierte.
Im übrigen trafen in S. zahlr. (Geleit-)Straßen
aus allen Himmelsrichtungen zusammen.

Seit dem ersten Jh. vor Chr. bestanden im
Gebiet der nachherigen Stadt drei aufeinander
folgende röm. Militärlager mit zugehörigen vici,
denen sich im späten ersten Jh. nach Chr. der
Vorort Civitas Nemetum (Noviomagus, Nemetae) an-
schloß. Die Bischofsstadt des frühen MA
knüpfte an eine befestigte spätantike Siedlung
an, übernahm im folgenden jedoch nicht deren
Namen, sondern den der ihr nördl. vorgelager-
ten villa Spira (Altspeyer). Die ma. Stadt expan-
dierte in drei salierzeitl. Erweiterungen nach W
und NW; ihre zw. den Polen Dom und Altpörtel
entfaltete Hauptstraße stellt das »vielleicht au-
genfälligste Beispiel für die auch in anderen Ka-
thedralstädten entstehenden großen Haupt-
und Prachtstraßen dar« (Hirschmann 1998,
S. 349).

Stadtherr war zunächst wohl der durch einen

speyer [c.3.]

Gf.en (comes) vertretene Kg., seit 969/89 der Bf.,
dessen Rechte jedoch seit 1111 mehr und mehr
zugunsten der Bürgergemeinde zurückge-
drängt wurden. 1294 mußte der Bf. auf die
Herrschaft verzichten und die Stadt verlassen;
geblieben ist ihm allein die förml. Investitur der
vom Rat für verschiedene städt. Ämter vorge-
schlagenen Personen. Wiederholte, z. T. krieger.
(1376, 1403/22, 1466/70) Versuche, nach S. zu-
rückzukehren, blieben ohne Erfolg. Bis ins
17. Jh. hielt jeder neugewählte Bf. nach genau
festgelegtem Reglement über die Hauptstraße
sein »erstes fürstliches Einreiten« in die Stadt
und nahm, nachdem er die städt. Freiheiten
eidl. anerkannt hatte, auf dem Freithof nördl.
des Doms die förml. Huldigung der Bürger-
schaft entgegen; dieses Zeremoniell war die
Voraussetzung künftiger bfl. Besuche in S.

Ausgehend von bescheidenen Verhältnissen
(Markt bereits vor 993) profitierte die Stadt seit
der ersten Hälfte des 11. Jh.s vom sal. Dombau
(Königsgrablege) und dem Aufblühen des kö-
nigsnahen Bm.s. Bis 1570 war sie Schauplatz
zahlr. Hof- und Reichstage, 1527–1689 auch
Sitz des Reichskammergerichts, dem die Bf.e
von S. zeitw. präsidierten. 1084 wurden aus †
Mainz geflohene Juden angesiedelt und 1090
durch den Ks. privilegiert. Die 1111 von Heinrich
V. der Bürgerschaft verliehenen Freiheiten und
der durch sie begünstigte (Fern-) Handel (Wein,
Holz, Krapp, Zwiebelsamen, Tuche; bedeuten-
der Kapitalmarkt) ermöglichten den Emanzi-
pationsprozeß zur freien Stadt (1198 Rat, 1245
vierzehntägige Messe, 1294 Auszug des Bf.s).
Allerdings bewirkten Auseinandersetzungen
zw. Patriziat und Zünften (14. Jh.) sowie na-
mentl. der ständige Zwang zur Abwehr des bfl.
Herrschaftsanspruchs im Verein mit allg. Ent-
wicklungen seit dem 15. Jh. ein allmähl. Nach-
lassen der städt. Wirtschaftskraft.

Außer der Bischofskirche mit ihrem Dom-
stift bestanden in der Stadt (Archidiakonat des
Dompropsts) die Nebenstifte St. German (gegr.
7. Jh.; bis 1462 vor der Stadt, seit 1469 in Ver-
bindung mit St. Moritz in der Stadt), St. Guido
(gegr. um 1030 als Johannes-Stift) und Aller-
heiligen bzw. Dreifaltigkeit (gegr. 1039/51),
dazu elf Pfarrkirchen, Niederlassungen des †
Deutschen Ordens, der Franziskaner, der Brü-


